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Die Frage nach der Wahrheit ist eines der Grundprobleme des Rechts.1 Es handelt sich
aber auch um ein Grundproblem der Philosophie,2 das, wie die meisten Themen der Ethik,
auch eine rechtsethische Dimension aufweist. Denn das Recht ist auf die eine oder andere
Weise an der Gestaltung aller Lebensverhältnisse beteiligt. Daher erweist es sich immer
wieder als hilfreich, praktische Regelungen zu den leitenden Prinzipien einer Rechts-
ordnung in Beziehung zu setzen und deren ethischen Gehalt in die Suche nach besseren
Regelungen einzubringen. Dieser Aufgabe hat sich Eberhard Schockenhoff gestellt: In
seinemWerk „Zur Lüge verdammt? Politik, Justiz, Kunst, Medizin, Wissenschaft und die
Ethik derWahrheit“, das in 2. Auflage vorliegt, befasst er sichmit demThema der Lüge im
privaten, politischen und rechtlichen Raum. In diesem Rahmen erörtert er auch die
„Wahrheitsfindung imRecht“,3 obwohl er seine Ausführungenmit dem Satz einleitet, dass
„der Begriff der Wahrheit (…) auf den ersten Blick im modernen Rechtsdenken keine
bedeutsameRollemehr“ spielt. Er legt deshalb den Schwerpunkt auf dieWahrheitsfindung
als Aufgabe des Rechtsstaats, mit den Grundzügen der juristischen Hermeneutik und mit
der richterlichen Urteilsfindung; sodann wendet er sich den Besonderheiten der Wahr-
heitsfindung im Zivilprozess, welcher der „formellen Wahrheit“ verpflichtet ist, zu,4 so-
dann den Besonderheiten der Wahrheitsfindung im Strafprozess, welcher der materiellen
Wahrheit verpflichtet ist und einen modernen Inquisitionsprozess darstellt. Während die
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